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	▶ Betriebsveranstaltung
BFH hat wichtige Frage geklärt: Begriff „Betriebsveranstaltung“ 
setzt Offenstehen für alle Mitarbeiter seit 2015 nicht mehr voraus 

|  Nach der ab dem Veranlagungszeitraum 2015 geltenden Legaldefinition in 
§ 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a S. 1 EStG kann eine Betriebsveranstaltung auch vorliegen, 
wenn sie nicht allen Angehörigen eines Betriebs offenstehen. Mit dieser Aus-
sage hat der BFH eine in der Praxis umstrittene Frage geklärt. Zudem hat er 
entschieden, dass das Tatbestandsmerkmal Betriebsveranstaltung in § 40 
Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EStG der Definition in § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a S. 1 EStG entspricht.  |

Im Urteilsfall ging es um die Kosten einer Vorstands- sowie einer Führungs-
kräfte-Weihnachtsfeier, die nur Mitarbeitern eines bestimmten Karrierele-
vels offensteht, ohne dass es sich um einen separaten Betriebsteil handelt. 
Es stellte sich die Frage, ob das Unternehmen den pauschalen Lohnsteuer-
satz von 25 Prozent anwenden darf. Das Finanzamt war der Ansicht, dass es 
auch nach der gesetzlichen Kodifizierung höchstrichterlicher Rechtspre-
chung entspreche, dass der Begriff der Betriebsveranstaltung i. S. v. § 40 
Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EStG nur dann erfüllt sei, wenn die Teilnahme allen Betriebs-
angehörigen offenstehe. Das Unternehmen sah das anders: Es machte gel-
tend, dass es sich bei den beiden Feiern um Betriebsveranstaltungen handle. 
Nach der Neuregelung des § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a EStG sei das „Offenstehen für 
alle Mitarbeiter“ kein Definitionsmerkmal des Begriffs „Betriebsveranstal-
tung“ mehr. Das FG Köln schloss sich der Finanzamtsmeinung an und ließ die 
Pauschalversteuerung nach § 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EStG mit 25 Prozent nicht zu. 
Mit seinem Urteil hat der BFH nun für Klarheit gesorgt. Der Begriff „Be-
triebsveranstaltung“ setzt ein Offenstehen für alle Mitarbeiter seit 2015 nicht 
mehr voraus (BFH, Urteil vom 27.03.2024, Az. VI R 5/22, Abruf-Nr. 241427).

Wichtig  |  LGP erläutert die Folgen des Urteils sowie die praktischen Gestal-
tungen und Auswirkungen für Unternehmen in der nächsten Ausgabe.
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	▶ Sozialversicherungspflicht
Pool-Ärzte: Aus welchen Entgelten sind Beiträge zu berechnen?

|  Ein Leser hat eine Frage zu Pool-Ärzten: Wird die SV-Pflicht für einen 
Arzt festgestellt – aus welchem Entgelt sollen Beiträge entrichtet werden, 
wenn kein Arbeitsentgelt festgelegt wurde und es nur die Abrechnung der 
Kassenärztlichen Vereinigung (KV) auf Honorarbasis gibt?  |

Antwort  |  Pool-Ärzte im vertragsärztlichen Notdienst sind sv-pflichtig, weil 
sie als Angestellte einzustufen sind (BSG, Urteil vom 24.10.2023, Az. B 12 R 
9/21 R, Abruf-Nr. 237970). Die Beiträge für den Pool-Arzt müssen aus dem 
Honorar bezahlt werden, das er laut Abrechnung von der KV erhalten hat.
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	▶ IWW-Webinare
Aktuelle IWW-Webinare für das III. Quartal 2024
11.07.2024 IWW-Webinare Löhne und Gehälter

Referent: Raschid Bouabba 
https://www.iww.de/webinar/loehne-und-gehaelter
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